
 

 

Werbungskosten 
(absetzbare Fort-, Ausbildungs-, Umschulungs- und Studienkosten)  

 

Was sind Fort- und Ausbildungskosten und wann sind sie absetzbar? 

Eine Fortbildung liegt vor, wenn bereits eine berufliche Tätigkeit ausgeübt wird und 
die Bildungsmaßnahmen (z. B. berufsbezogene Kurse, Seminare) der Verbesserung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten in Ausübung dieser Tätigkeit dienen. 
Fortbildungskosten sind als Werbungskosten abziehbar. Auch kaufmännische oder 
bürotechnische Grundausbildungen (z. B. EDV-Kurse, Internet-Kurse, Erwerb des 
europäischen Computerführerscheins, Einführungskurse in Buchhaltung, 
Kostenrechnung, Lohnverrechnung oder Steuerlehre) sind ohne Prüfung einer 
konkreten Verwertbarkeit im jeweiligen Beruf abzugsfähig. 

Eine Ausbildung liegt vor, wenn die Bildungsmaßnahmen zur Erlangung von 
Kenntnissen dienen, die eine künftige Berufsausübung ermöglichen. Sie sind 
absetzbar, wenn sie im Zusammenhang mit einer zum aktuell ausgeübten Beruf 
verwandten Tätigkeit stehen. Verwandte Tätigkeiten sind z. B. Friseur und 
Fußpfleger, Fleischhauer und Koch, Elektrotechniker und EDV-Techniker. 

Steht eine Bildungsmaßnahme im Zusammenhang mit der bereits ausgeübten 
Tätigkeit, ist eine Unterscheidung in Fort- oder Ausbildung nicht erforderlich, weil in 
beiden Fällen Abzugsfähigkeit gegeben ist. Aus- und Fortbildungskosten 
unterscheiden sich von der Umschulung dadurch, dass sie nicht "umfassend" sein 
müssen, somit auch einzelne berufsspezifische Bildungssegmente als 
Werbungskosten abzugsfähig sind. 

Beispiele für abzugsfähige Fort- und Ausbildungsaufwändungen: 

- Aufwändungen im Zusammenhang mit dem Besuch einer HTL (Elektrotechnik) 
durch einen Elektriker 

- Aufwändungen im Zusammenhang mit dem Architekturstudium eines 
Baumeisters (HTL) an einer technischen Universität 

- Aufwändungen einer Restaurantfachfrau im Zusammenhang mit dem Besuch 
eines Lehrganges für Tourismusmanagement 

- Aufwändungen eines Technikers im Zusammenhang mit der Ablegung der 
Ziviltechnikerprüfung 

- Aufwändungen im Zusammenhang mit der Ablegung einer Beamten-
Aufstiegsprüfung oder dem Besuch einer AHS (BHS) oder einem einschlägigen 
Universitätsstudium durch öffentlich Bedienstete 

 



 

Was sind Umschulungskosten und wann sind sie absetzbar? 

Eine Umschulung liegt vor, wenn die Maßnahmen derart umfassend sind, dass sie 
einen Einstieg in eine neue berufliche Tätigkeit ermöglichen, die mit der bisherigen 
Tätigkeit nicht verwandt ist und auf die tatsächliche Ausübung eines anderen Berufes 
abgezielt wird. 

Beispiele für abzugsfähige Umschulungsmaßnahmen: 

- Ausbildung eines Arbeitnehmer aus dem Druckereibereich zum Krankenpfleger 

- Aufwändungen eines Landarbeiters im Zusammenhang mit der Ausbildung zum 
Werkzeugmacher 

- Aufwändungen einer Schneiderin im Zusammenhang mit der Ausbildung zur 
Hebamme 

- Aufwändungen eines Studenten, der zur Finanzierung seines Studiums Einkünfte 
aus Hilfstätigkeiten oder aus fallweisen Beschäftigungen erzielt 

 

Der Begriff "Umschulung" setzt - ebenso wie Aus- und Fortbildung - voraus, dass der 
Steuerpflichtige im Umschulungsjahr eine Tätigkeit ausübt, wenn auch nur einfache 
Tätigkeiten oder fallweise Beschäftigungen. 

Wurde bereits ein Beruf ausgeübt,hindert eine eingetretene Arbeitslosigkeit die 
Abzugsfähigkeit von Umschulungskosten nicht, unabhängig davon, ob 
Arbeitslosengeld bezogen wurde. Da ein Pensionist keine Erwerbstätigkeit ausübt, 
sind Bildungsmaßnahmen jedweder Art (Fortbildung, Ausbildung, Umschulung) 
grundsätzlich nicht als Werbungskosten absetzbar. 

Davon ausgenommen ist ein Frühpensionist, der einen beruflichen Wiedereinstieg 
anstrebt. Die Beweggründe für eine Umschulung können durch äußere Umstände 
(z.B. wirtschaftlich bedingte Umstrukturierungen des Arbeitgebers oder sogar 
Betriebsschließungen) hervorgerufen werden, in einer Unzufriedenheit im bisherigen 
Beruf gelegen sein oder einem Interesse an einer beruflichen Neuorientierung 
entspringen. Der Steuerpflichtige muss aber nachweisen oder glaubhaft machen, 
dass sie bzw. er tatsächlich auf die Ausübung eines anderen Berufs abzielt, der 
zumindest zu einem wesentlichen Teil zur Sicherung des künftigen Lebensunterhalts 
beitragen soll. Davon kann jedenfalls ausgegangen werden, wenn 

- die Einkunftserzielung im früher ausgeübten Beruf auf Grund von Arbeitslosigkeit 
nicht mehr gegeben ist oder 

- die weitere Einkunftserzielung im bisherigen Beruf gefährdet ist oder 

- die Berufschancen oder Verdienstmöglichkeiten durch die Umschulung 
verbessert werden. 

 



 

Die Umschulung muss umfassend sein. Aufwändungen des Steuerpflichtigen selbst 
im Zusammenhang mit Umschulungsmaßnahmen, die aus öffentlichen Mitteln (AMS) 
oder von Arbeitsstiftungen gefördert werden, sind immer als Werbungskosten 
abzugsfähig. Aufwändungen für einzelne Kurse oder Kursmodule für eine nicht 
verwandte berufliche Tätigkeit sind nicht als Umschulungskosten abzugsfähig (z.B. 
Aufwändungen für den Besuch eines einzelnen Krankenpflegekurses, der für sich 
allein keinen Berufsumstieg sicherstellt). Derartige Aufwändungen sind nur 
abzugsfähig, wenn sie Aus- oder Fortbildungskosten darstellen. 

 

Sind Kosten für ein Studium absetzbar? 

Die Kosten für ein Universitätsstudium können als Fortbildungskosten (z. B. 
Zweitstudium mit enger Verflechtung zum Erststudium wie etwa das Studium der 
Betriebswirtschaftslehre durch einen Juristen), als Ausbildungskosten in einem 
verwandten Beruf (z.B. Betriebswirtschaftsstudium eines Industriekaufmannes) oder 
als Umschulungskosten (z.B. Pharmaziestudium eines Bibliothekars) absetzbar sein. 

Dabei sind nicht nur Studienbeiträge,sondern sämtliche mit der Bildungsmaßnahme 
zusammenhängenden Kosten (z. B. Fachliteratur und Fahrtkosten) abzugsfähig. 

 


